
ewissen und Entscheidung. Herder, RINGEL ERWIN ND GERHAÄARD,
Freiburg 19  Y art. lam. DM 17.80. Situationsbewältigung durch Fragen., Das

NN dialogische Prinzip Lernprozeß.
PETER, Ankunft 'es und Handeln des Herder, Wien 1977 art. lam 210.—,
Menschen. Thesen über Kult und Sakrament. DM

Kart. lam DM 1280
(Qu disp. 77) (87.) Herder, Freiburg 1977.

ESPRECHUNGE
SIEGFRIED, Theologische Kritik HIL  PHI

der Vernunft. (Theol Beiträge JORG, Lernziel Menschlichkeit.Katzmann, Tübingen 1977, art lam Philosophische Grundperspektiven.
Knecht, Frankfurt d M 1976 art lam

SCHNELL URSULA, Das Verhältnis ON 19.80.
Anmt und Gemeinde 1771 Neueren Katholizis- Die tägliche Erfahrung, daß Menschsein 11 -IMNMUuS, (Theol Bibl. Pöpelmann, 29) VIN
U. 330.) Walter de Gruyter, Berlin 1977 als Frage nach Sinn und jel erlebt

WITF!  d, leitet in seinem Denken über denLn IM Menschen. Mens:  eit WIT! raglich und
PETROS, The Q-Document kann (} für das Streben nach der authenti-

hypothesis, craätical examiınatıiıon of today’s schen Form des Menschseins „Lernziel”
Literary and theological Problems ANCer- werden, Doch Fraglichkeit angstet. Daraus
ning t+he Q-Document Athens 1977 entsteht eine ernste Bedrohung des ensch-
art lam. ©  ® 6.50. Se1Ns „Mens:  eit hinwiederum wWAare Be-faßtes Leben mir der Angst, ‚getroste‘ Exi-z AUGUST, Kritik des Gefühls Sstenz: Gelassenheit“ (15)Psychologie der ulturktisis Abh. Z
Phil., Psych., S0oz. Re Iion Üu. Okumene, Das Kap ist darum Besinnung auf die

V, asenfuß, 36) Aufl. Spannung, die zwischen Angst und Gelassen-
chöningh, '"aderborn 1977. heit esteht, wobei die der Fre  1  heit

eutlich WIT'!  d. Die Frage des 2, Kap „Aus-WARNACH o p Christus-M Steri1um. Wer Wissenschaft?“” sucht Vo der Wissen-Dogmatische Meditationen. erblick. schaftsgläubigke ZUr Hoffnung aufStyria, Graz 1977 Kln G 290.—, ent und Freiheitsbewußtsein hinzufüh-DM __ Die Roalle der „Diskretion“” auf dem
UDOLF U, d.y edenken ar Ru-

dolf Bultmann. 70.) Mo  3 Tübingen 1977,.
Weg ur Menschlichkeit Wi:  A ıM Beispiel

Kart 19.80.
des Schamgefühles dargestellt, über das tref-
en! und ktuelle Aussagen gemacht wWeTl-

ZIRKEL ADAM, chließt das Kirchenrecht den. Immer deuthcher wird, worauf beim
alle wiederverheirateten Geschiedenen DOonNn Erlernen der Menschlichkeit ankommt: auf
den Sakramenten us? 64.) newald, das Selbstvergessen und reiwerden für den
Mainz 1977, Kart lam DM 98  © anderen. Im Kap „Glück im Selbstverges-

sSen  I wird diese Haltung entfaltet. SolchesPA M., Einführung In den Menschsein kann als „Lernz:  1€.  4g bezeichnetpastoralen Beruf. Ein werden, wenn bei cdiesem Lernen nichtDon-Bosco-V., Miünchen 1977 art. DM 24.80.
iM „Aneignung“” geht, un den Erwerb

BAUER ARBOCK J., Memeoria Jerusa- von Wissensstoff. Die Frage der Aneignung
lem (FS. Sauer) (238.) Akad Druck- 1, V., muß außer Betracht bleiben, b  „:aAm Blick steht
Graz 1977. art. lam S 15850.-—, einzı die Sorge des Lernenden, zZzu ent-
BENEDIKTINER DER ERZABTEI BEURON, SPre en  M4 (97) Dem S  nt das Kap, „Bil-
Volks-Schott für das Lesejahr (32* dung als Dienst”, in dem Begriff und Wesen
Herder, Freiburg 1977. ‚art. 14,80, humaner „Bildung” erörter‘ werden. Im

Schlußkapi en sich noch phil Reflexio-
LLIARI FRANZ, Festschrift ZUrFr T 200- Gebet, das hier als Antwort BC-Jahr-Feier des Stiftes attsee. Col- rufener Freiheit verstanden WI. als Er-
legiatstift Mattsee, Salzburg 1977. Kart. lam. füllung authentischer Menschlichkeit.
FITZGERALD KHOURY
ANZURA W., Mensch, Welt, Staat IM Die einzelnen Kap 5‘ aıurch als selbstän-
Islam (Islam und westliche Welt, dige, ründlich durchdachte Studien lesen,

tyria, TAaz 1977 Snolin > 160.—. Was in em Fall die Mühe lohnt, 8i  Z in
die „philosophischen Grundperspektiven”PO POTZ einzudenken, andererseits aber den P1-

KR., Ex qu ot 0onMoO. Plöchl blick über die Zusammenhänge und die Ein-
(Forschungen Rechts- und Kulturge- heit des Ganzen beträchtlich erschwert. Wie
te, hg. V, Grass, Uni- der „Biographischen Not:  1Z  +  K hervor-
versitäts-V. Wagner, nnsbruck 1977, Ln. geht, sind Erstentwürte den Kap. schon
PIOLANTI (o) Mons. (:iuseppe früher an verschiedenen Stellen gesondert
Prati. guar: sul lero italiano veröffentlicht worden. Die hier OM -
Citta del Vaticano 1977., Brosch. Inene Zusammenfassung ätte  ” die Verbin-
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Gewiissen und Entscheidung. (168.) Herder, 
Freiburg 1977. Kart. 1am. DM 17.80. 

SCHAFFLER RICHARD / HONERMANN 
PETER, Ankunft Gottes und Handeln des 
Menschen. Thesen über Kult und Sakrament. 
(Qu. disp. 77) (87.) Herder, Freiburg 1977. 
Kart. 1am. DM 12.80. 

SCHARRER SIEGFRIED, Theologische Kritik 
der Vernunft. (Theol. Beiträge 1) (156.) 
Katzmann, Tübingen 1977. Kart. 1am. 
DM28.-. 
SCHNELL URSULA, Das Verhältnis von 
Amt und Gemeinde im neueren Katholizis­
mus. (Theol. Bibi. Pöpelmann, Bd. 29) (VIII 
u. 330.) Walter de Gruyter, Berlin 1977. 
Ln. DM98.-. 
VASSILIADIS PETROS, The Q-Document 
hypothesis. A cmical examination of today's 
Literary and theological Problems concer­
ning the Q-Document. (167.) Athens 1977. 
Kart. 1am. 3 6.50. 

VETTER AUGUST, Kritik des Gefühls. 
Psychologie :i!n der Kulturknisis. (Abh. z. 
Phil., Psych., Soz. d. Religion u. Ökumene, 
hg. v. J. Hasenfuß, NF 36) (269.) 2. Aufl. 
Schöningh, Paderborn 1977. Kart. DM 28.-. 

WARNACH VIKTOR, Christus-M._ysterium. 
Dogmatiische Meditationen. Ein Oberblick. 
(170.) Styr.ia, Graz 1977. Kin. S 290.-, 
DM39.-. 
ZINGEL RUDOLF u. a., Gedenken an Ru­
dolf Bultmann. (70.) Mohr, Tübingen 1977. 
Kart. DM 19.80. 
ZIRKEL ADAM, Schließt das Kirchenrecht 
alle wiederverheirateten Geschiedenen von 
den Sakramenten aus? (64.) Grünewald, 
Mainz 1977, Kart. lam. DM 9.80. 

ZULEHNER PAUL M., Einführung in den 
pastoralen Beruf. Ein Arbeitsbuch. (214.) 
Don-Bosco-V., München 1977. Kart. DM 24.80. 

BAUER J. / MARBÖCK J., Memoria Jerusa­
lem. (FS. F. Sauer) (238.) Akad. Drude- u. V., 
Graz 1977. Kart. 1am. S 180.-. 

BENEDIKTINER DER ERZABTEI BEURON, 
Volks-Schott für das Lesejahr A. (32• u. 943.) 
Herder, Freiburg 1977. Kart. DM 14.80. 
CALLIARI FRANZ, Festschrift zur 1200-
]ahr-Feier des Stiftes Mattsee. (120.) Col­
legiatstlft Mattsee, Salzburg 1977. Kart. 1am. 
FITZGERALD M. / KHOURY A. TH. / 
WANZURA W., Mensch, Welt, Staat im 
Islam. (Islam und westli<he Welt, Bd. 2) 
(172.) Styria, Graz 1977. Snolin S 160.-. 
LEISCHING P. / POTOTSCHNIG F. / POTZ 
R., Ex aequo et bono. FS. f. W. M. Plöchl. 
(Fol"schungen zur Rechts- und Kulturge­
schichte, hg. v. N. Grass, Bd. X) (572.) Uni­
versitäts-V. Wagner, Innsbruck 1977. Ln. 
PIOLANTI ANTONIO, Mons. Giuseppe 
Prati. (Sguardi sul clero iitatiano 1) (175.) 
Gitta d-el Vaticano 1977. Brosch. 
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RINGEL ERWIN / BRANDL GERHARD, 
Situationsbewältigung durch Fragen. Das 
dialogische Prinzip im Lernprozeß. (348.) 
Heiider, Wien 1977. Kart. 1am. S 210.-, 
DM34.-. 

BUCHBESPRECHUNGEN 

PHILOSOPHIE 

SPLETT JÖRG, Lernziel Menschlichkeit. 
Philosophische Grundperspektiven. (143.) 
Knecht, Frankfurt a. M. 1976. Kart. 1am. 
DM 19.80. 

Die tägliche Erfahrung, daß Menschsein im­
mer als Frage nach Sinn und Ziel erlebt 
wird, leitet SP. in seinem Denken über den 
Menschen. Menschlichkeit wird fraglich und 
kann so für das Streben nach der authenti­
schen Form des Menschseins zum „Lernziel" 
werden. Doch Fraglichkeit ängstet. Daraus 
entsteht eine ernste Bedrohung des Mensch­
seins. ,,Menschlichkeit hinwiederum wäre ge­
faßtes Leben mit der Angst, ,getroste' Exi­
stenz: Gelassenheit" (15). 

Das 1. Kap. ist darum Besinnung auf die 
Spannung, die zwischen Angst und Gelassen­
heit besteht, wobei die Rolle der Freiheit 
deutlich wird. Die Frage des 2. Kap. ,,Aus­
weg Wissensc:haft7" sucht von der Wissen­
schaftsgläubigkeit weg - zur Hoffnung auf 
Freiheit und Freiheitsbewußtsein hinzufüh­
ren. Die Rolle der „Diskretion" auf dem 
Weg zur Menschlichkeit wiro am Beispiel 
des Schamgefühles dargestellt, über das tref­
fende und aktuelle Aussagen gemacht wer­
den. Immer deutlicher wird, worauf es beim 
Erlernen der Menschlic:hkeit ankommt: auf 
das Selbstvergessen und freiwerden für den 
anderen. Im 4. Kap. ,,Glück im Selbstverges­
sen" wird diese Haltung entfaltet. Solches 
Menschsein kann als „Lernziel" bezeichnet 
werden, wenn es bei diesem Lernen nicht 
um „Aneignung'' geht, d. h. um den Erwerb 
von Wissensstoff. Die Frage der Aneignung 
muß außer Betracht bleiben, ,,im Blick steht 
einzig die Sorge des Lernenden, zu ent­
sprechen" (97). Dem dient das 5. Kap. ,,Bil­
dung als Dienst", in dem Begriff und Wesen 
humaner „Bildung" erörtert werden. Im 
Schlußkapitel finden sich noch phil. Reflexio­
nen zum Gebet, das hier als Antwort ge­
rufener FreiheU verstanden wird, als Er­
füllung authentisc:her Menschlichkeit. 

Die einzelnen Kap. sind auch als selbstän­
dige, grilndlich durchdachte Studien zu lesen, 
was 'in jedem Fall die Mühe lohnt, siich in 
die „philosophischen Grundper,spektiven" 
einzudenken, andererseits aber den über­
blick über die Zusammenhänge und die Ein­
heit des Ganzen beträchtlich erschwert. Wie 
aus der „Biographischen Notiz" (145) hervor­
geht, sind Erstentwiir:fe zu den Kap. schon 
früher an verschiedenen Stellen gesondert 
veröffentlicht worden. Die hier vorgenom­
mene Zusammenfassung hätte die Verbin-



dungslinien Zur Hilfe des Lesers noch deut- peregrinandi” hänge (vom Missionsrecht ab-
licher herausstellen können.
Graz

gesehen) S  > en der Einheimischen ab
infrie Gruber (Vgl dazu Höffner, Kolonialismus und

Evangelium Spanische Kolorialethik 1
GIL PRIETO, Die Aus- und goldenen Zeitalter, rier® . Doch gab
Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht. s{[eis auch Verteidiger dieses nach de
Zur es: dieses Rechtes und z.u seiner Vitoria angeborenen Menschenrechtes, wenn-
christlichen Begründung heute. Studien gle: die aturre  slehrer des und

Gesch. lcath Moraltheologie, 22) (Hugo Grotius, Samuel Pufendorf un
ustet, Regensburg, 1976 art dann Emer de Vattel) ihren Zeit- und Staats-

DM verhältnissen anzupassen csuchten. Die 1976
Die Mobilität der heutigen Menschen, das bei Braumüller Wien VCdC Kroker/
Gastarbeiter-Problem und Beispiele der DDR Veiter hg. Abhandlung „Rechtspositivis-
führen die Aktualität der Äus- und Ein- MUS, Menschenrechte und Souveränitätslehre

in verschiedenen Rechtskreisen“” konnte nochwanderungspraxis Vor Augen und lassen nicht ber'  tigt werden; G1Pe G@1 ZUuUrTr Ver-nach ıhrem Rechtscharakter fragen. Wer sich tiefung empfohlen.informieren will, ce1 auf dieses Buch Königstein Karl Braunsteinhingewiesen.
Die Auswanderungsfreiheit iıst in den Ver-
fassungen einiger Staaten, VOT em in den KEES, De Mystiek Dan

Dokumenten der ausdrücklich als Men- Jiü} Een Nieuwe vertaling vVäan III und Du“”“
schenrecht aufgenommen und in nicht- van Martin Buber met eiding uitleg
kommunistischen Ländern der Pra  C155 - doordenking het systeem dat

*+oan gronds lag ligt. Bijleveld, Utrechterkannt. eine Anerkennung auch der 1976. art. lam.Einwanderungsfreiheit erfolge, 1G $ ein Desi-
derat dieser Münchener Dissertation. Ihr Daß auch e Fragestellungen hre Kon-
Autor beruft sich ei auf Pius XI und junktur kennen, ast eine Tatsache, die durch
den Grundsatz der Enzyklika Divini Re- die BaANZEC eologiegeschichte zu konstatie-
demptoris (1937) „Civitas homini, nNnon homo ren ist. Eines hrer Kennzeichen ist cdie
Civiıtati S  S! Demnach 6e1 die Negierung nıta heol. und phil Themen, die

Einwanderungsfreiheit veraltet:;: ihre oft asselbe Grundthema varieren. Ein Rück-
Nichtanerkennung eru. auf Überbetonung blick auf die Bemühungen Uum den dialogi-
der Staatsmacht und des Kollektiv-Egoismus. schen Personalismus kann das verdeutlichen:
E  ine Menschenrechtsbeschränkung aber Ende der fünfziger re eines der großen
könne >  — gerechtfertigt sein, wenn durch hemen der Theologie, heute eher eın Rück-
ıne ungehinderte Ausübung ınter den 8- schritt auf dem Wege zu einer argumentati-
gebenen Umständen das Wohl anderer Men- ven eologie. Gerade dieser überwunden
schen verletzt würde geglaubten Denktigur wendet egrneut
1er meldet Rez Bedenken Müßte dieser Zu erwarten ware, daß VftE wa He

theologische Diskussion Bubers ‚dialogi-Nebensatz ils nicht N  E Hauptsatz, Ja ZUTr
schen Personalismus’ unter-Voraussetzung gemacht werden? Nur ort, aufarbeitete,

WOo noch herrenloses Lan  C und Gut gibt, suchte, Was sich QUS der Gestalt einer doch
scheint enine 60 Nichtverletzung von Rech- schon ‚überwundenen‘’ Theologie ‚hinüber-
ten Von vornherein möglich. Ansonsten ha- retten Keß:  e'‘, oder Bal er Erwarten)
ben die Einwohner, c1@e legitime Erwerbs- zeigte, o 1er doch noch Aktuelles
Hitel aufweisen können, ihr gutes Heimat- konstatieren wäre.  p
recht; das aAber c loch der Regelfall; 1m Vft. unternimmt nichts dergleichen Sein AÄAn-
einzelnen nach dem „stärkeren Recht“ liegen ıst vielmehr: die dialogische Tendenz
gesucht werden mussen. Das ufsuchen eines im Denken Modeerscheinung zZz.u durch-
es 115 Erwerbsgründen u Besu brechen auf ein : ‚Durchdenken ihrer
zwecken unterBhiegt einer Rechtsfraglichkeit; Prinzipien h;  ın, das bloß (‚emeinte auf 6eine
dies aber bedeutet noch nicht Domizils- Einsehbarkeit hin prüfen. Diesem Unter-
egründung Einwanderungsrecht. Hier nehmen dient eine erstmals verarbeite-
hat cie Staatsmacht ihren Bürgern zunächst ten Materials, die Bewertung der wich-
vollen Schutz zu gewähren und n  = unter tigsten '] 1923 erschienenen Literatur und
Beachtung der Einwohnerrechte kann das unveröffentlichter Manuskripte un Briefe

Bubers. Dabei kommt VE w Ergebnis: Die
leistet werden. Sonst a  rde die Anerken-
grundsätzliche Einwanderungsrecht gewähr-

Beziehung Vo und Du 1mm dialogischen
NUuNng eines absoluten Einwanderungsrechtes Personalismus darf icht losgelöst vVon der
OX jede Eroberung und gewaltsame Land- genuinen Glaubenserfahrung Bubers diskıu-
nahme legalisieren. er werden, eın interpretatorisches Prinzip,
In flüssiger Sprache und mit tiefer Sach- das ugleich eine Relativierung des dialogi-
kenntnis schildert VF auch Cie Geschichte Denkens anzeig! ungeeignetgeltenden echt. Selbst Rechtsdenker erscheinen 1äßt, —u einem alles erklären kön-

ange eines de Molina negieren das nenden Denkschema hypostasiert werden z
AÄAus- und Einwanderungsrecht; das aı  „JUSs können Darüber hinaus muß das dialogi-
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dungsliniien zur Hilfe des Lesers noch deut­
licher herausstellen können. 
Graz Winfried Gruber 

GIL FRANCISCO PRIETO, Die Aus- und 
Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht. 
Zur Geschichte dieses Rechtes und zu seiner 
christlichen Begründung heute. (Studien 
z. Gesch. d. kath. Moraltheologie, Bd. 22) 
(224.) Pustet, Regensburg, 1976. Kart. 
DM 42.-. 

Die Mobilität der heutigen Menschen, das 
Gastarbeiter-Problem und Beispiele rler DDR 
führen die Aktualität der Aus- und Ein­
wanderungspraxis vor Augen und lassen 
nach <ihrem Rechtscharakter fragen. Wer sich 
darüber Lnformieren will, sei auf dieses Buch 
hingewiesen. 
Die Auswanderungsfreiheit ist in den Ver­
fassungen einiger Staaten, vor allem in den 
Dokumenten der UN ausdrücklich als Men­
schenrecht aufgenommen und in nicht­
kommunistischen Ländern in der Praxis an­
erkannt. Daß eine Anerkennung auch der 
Einwanderungsfreiheit erfolge, ist ein Desi­
derat dieser Münchener Dissertation. Ihr 
Autor beruft sich dabei auf Pius XI. und 
den Grundsatz der Enzyklika Divini Re­
demptoris (1937): ,,Civitas homini, non homo 
civitati existit". Demnach sei die Negierung 
der Einwanderungsfreiheit veraltet; ihre 
Nichtanerkennung beruhe auf Oberbetonung 
der Staatsmacht und des Kollektiv-Egoismus. 
Eine Menschenrechtsbeschränkung aber 
könne nur gerechtfertigt sein, wenn durch 
eine ungehinderte Ausübung unter den ge­
gebenen Umständen das Wohl anderer Men­
schen verletzt würde. 
Hier meldet Rez. Bedenk<en an: Müßte dieser 
Nebensatz Gils nicht zum Hauptsatz, ja zur 
Voraussetzung gemacht werden? Nur dort, 
wo es noch herrenloses Land und Gut giibt, 
scheint eine solche Nichtverletzung von Rech­
ten von vornherein möglich. Ansonsten ha­
ben die Einwohner, so sie legitime Erwerbs­
titel aufweisen können, ihr gutes Heimat­
recht; das aber ist doch der Regelfall; im 
einzelnen wird nach dem „stärkeren Recht" 
gesucht werden müssen. Das Aufsuchen eines 
Landes aus Erwerbsgründen und Besuchs­
zwecken unterliegt keiner Rechtsfraglichkeit; 
dies aber bedeutet noch nicht Domizils­
begründung und Einwanderungsrecht. Hier 
hat die Staatsmacht ihren Bürgern zunächst 
vollen Schutz zu gewähren und nur unter 
Beachtung der Einwohnerrechte kann das 
grundsätzliche Einwanderungsrecht gewähr­
leistet werden. Sonst würde -die Anerken­
nung eines absoluten Einwanderungsrechtes 
sogar jede Eroberung und gewaltsame Land­
nahme legalisieren. 
In flüssiger Sprache und mit tiefer Sach­
kenntnis schildert Vf. auch die Geschichte 
zum geltenden Recht. Selbst Rechtsdenker 
vom Range eines L. de Molina negieren das 
Aus- und Einwanderungsrecht; das „jus 

peregrinandi" hänge (vom Missionsrecht ab­
gesehen) vom Willen der Einheimischen ab. 
(Vgl. dazu: ]. Höffner, Kolonialismus und 
Evangelium - Spanische Kolonialethik im 
goldenen Zeitalter, Trier2 1969.) Doch gab 
es stets auch Verteidiger dieses nach F. de 
Vitoria angeborenen Menschenrechtes, wenn­
gleich es die Naturrechtslehrer des 17. und 
18. Jh. (Hugo Grotius, Samuel Pufendorf und 
dann Emer de Vattel) ihren Zeit- und Staats­
verhältnissen anzupassen suchten. Die 1976 
bei Braumüller - Wien von E. Kroker/ 
Th. Veiter hg. Abhandlung „Rechtspositi'ws­
mus, Menschenrechte und Souveränitätslehre 
in verschiedenen Rechtskreisen" konnte noch 
nicht berück-sichtigt werden; sie sei zur Ver­
tiefung empfohlen. 
Königstein Karl Braunstein 

WAAIJMAN KEES, De Mystiek van Ik en 
]ij. Een nieuwe vertaling van „Ich und Du" 
van Martin Buher met inleiding en uitleg en 
een doordenking van het systeem dat eraan 
ten gronds lag ligt. (608.) Bijleveld, Utrecht 
1976. Kart. 1am. 

Daß auch theol. Fragestellungen ihre Kon­
junktur kennen, ist eine Tatsache, die durch 
die ganze Theologiegeschichte zu konstatie­
ren ist. Eines ihrer Kennzeichen ist die 
Affinität von theol. und phil. Themen, die 
oft dasselbe Grundthema variieren. Ein Rück­
blick auf die Bemühungen um den dialogi­
schen Personalismus kann das verdeutlichen: 
Ende der fünfziger Jahre eines der großen 
Themen der Theologte, heute eher ein Rück­
schritt auf dem Wege zu einer argumentati­
ven Theologie. Gerade dieser überwunden 
geglaubten Denkfigur wendet sich W. erneut 
zu. Zu erwarten wäre, daß Vf. etwa die 
theologische Diskussion um Bubers ,di,alogi­
schen Personalismus' aufarbeitete, unter­
suchte, was sich aus der Gestalt einer doch 
schon ,überwundenen' Theologie ,hinüber­
retten liieße', oder gar (wider Erwarten) 
zeigte, daß hier doch noch Aktuelles zu 
konstatieren wäre. 
Vf. unternimmt nichts dergleichen. Sein An­
liegen i'st vielmehr: die dialogische Tendenz 
im Denken als Modeerscheinung zu durch­
brechen auf ein neues ,Durchdenken ihrer 
Prinzipien' hin, das bloß Gemeinte auf seine 
Einsehbarkeit hin zu prüfen. Diesem Unter­
nehmen dient eine Fülle erstmals verarbeite­
ten Materials, so die Bewertung der wich­
tigsten seit 1923 erschienenen Literatur und 
unveröffentlichter Manuskripte und Briefe 
Bubers. Dabei kommt Vf. zum Ergebnis: Die 
Beziehung von ·Ich und Du im dialogischen 
Pe11sonalismus daTf nicht losgelöst von der 
genuinen Glaubenserfahrung Buhers disku­
tiert werden, ein iinterpretatori-sches Prinzip, 
das zugleich eine Relativierung des d:ialogi­
•schen Denkens anzeigt und dieses ungeeignet 
erscheinen läßt, zu einem -alles erklären kön­
nenden Denkschema hypostasiert werden zu 
können. Dartiber hinaus muß das dialogi-
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